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11-1(62' der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

o IE R B UND E S M I N IST E R XIV. Gesetzgebungsperiode 

fOR LANDESVERTEIDIGUNG 

Zahl 10 072/193-1 0 1/78 

Gebührenpflicht von Schriften 
und Amtshandlungen nach dem 
Wehrgesetz; 
Anfrage der Abgeordneten Dro FEURSTEIN 
und Genossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung g Nro 2251/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

21J>2/AB 
1979 -01- 1 6 
~u22S11J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dro FEURSTEIN 9 HAGSPIEL und Genossen 
am 70 Dezember 1978 an mich gerichteten Anfrage 
Nra 2251/J. betr~ffend Gebührenpflicht von Schrif­
ten und Amtshandlungen nach dem Wehrgesetz, beehre 
ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu1: 

Vorerst darf ich daran erinnern, daß der Bundesmi­
nister für Finanzen erst vor kurzem in Beantwortung 
einer Anfrage der Abgeordneten Mag. HÖCHTL und Ge­
nossen (1959/AB zu 1938/J) jene Gründe angeführt hat, 
die den Gesetzgeber bestiIT~t haben dürften, in das 
Wehrgesetz, BGBI.Nr. 181/1955, bzw. in eine der zahl­
reichen späteren Novellen dieses Bundesgesetzes ke~ne 
Ausnahme von der Gebührenpflicht aufzunehmen. Wie ich 
auch schon anläßlich der Vorberatungo des Entwurfes 
des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 1979, Kapitel 40 
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~Militärische .Angelegenheiten19
9 im Finanz- und 

Budgetausschuß des Nationalrates am 160 November 1978 
auf eine diesbezügliche Frage des Abgeordneten 
Dr" NEISSER betont habe p stimmt die vom Bundesmini­
ster für Finanzen in seiner Anfragebeantwortung ver­
tretene Auffassung mit jener des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung voll und ganz überein. 

Was die im §. 72 des Zivildienstgesetzes, BGBloNr •. 

187/1974 9 normierte Ausnahme der durch dieses Bun­
desgesetz unmittelbar veranlaßten Schriften und Amts­
handlungen von der Gebührenpflicht betrifft 9 so liegt 
die Beurteilung der sachlichen Rechtfertigung dieser 
Regelung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches meines 

Ressortso 

Da vom Standpunkt des Bundesministeriums für Landes­

verteidigung für eine Gebührenbefreiung von Eingaben 
nach dem Wehrgesetz nach wie vor keine sachliche Not­

wendigkeit gegeben erscheint, sehe ich auch keine Ver­
anlassung p mich für die Aufnahme einer derartigen Re­
gelung in das Wehrgesetz 1978 9 BGBloNro 150, einzu­
setzeno 

Im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen erübrigt 
sich eine Beantwortung dieser Frage. 

;11~ Jänner 1979 
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